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LASV-Rundschreiben des üöTEGH Nr. 06/2024 
 
Thema: Herauslösung der Elternbeiträge aus den Vergütungssätzen in 

den I-Kita 
 
 
Anlage: Rundschreiben 05/2004  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Rundschreiben 05/2024 „Elternbeiträge in I-Kita“ warf hinsichtlich der konkre-
ten Umsetzung Fragen auf. 
 
Das Rundschreiben diente der Information, dass  

• für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, grundsätzlich keine 
Kita-Beiträge mehr durch die Eltern zu zahlen sind und  

• für Kinder bis zum 3. Lebensjahr Elternbeiträge für den Besuch einer I-Kita 
grundsätzlich auch von Eltern selbst zu leisten sind, deren Kinder eine Be-
hinderung haben. 

 
Somit entfällt die Grundlage für die in den vergangenen Jahren umgesetzte Praxis 
der Berücksichtigung der Elternbeiträge in den Vergütungssätzen der I-Kitas. Die 
in den Tagessätzen enthaltenen Pauschalen für Elternbeiträge sind künftig aus den 
Vergütungsvereinbarungen herauszulösen.  
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Dies ist grundsätzlich möglich, wenn die Einrichtungen oder die Leistungsträger 
die Vergütungssätze neu vereinbaren wollen. Eine generelle Anpassung zum 
01.01.2025 ist aus Sicht des Landes nicht vorgesehen.  
 
Sofern der örtliche Träger der EGH eine Anpassung vornehmen möchte, die über 
die pauschale Entgeltfortschreibung hinausgeht, ist eine Kündigung und ein Aufruf 
zur Neuverhandlung notwendig. Seitens des Landes und der Serviceeinheit Ent-
geltwesen wird daher vorgeschlagen, zum 01.01.2025 für alle einheitlich keine An-
passung im Rahmen der Entgeltfortschreibung vorzunehmen. Eine Verhandlung 
mit Herauslösung der Elternbeiträge sollte für alle I-Kitas bis zum 31.12.2026 um-
gesetzt sein. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Robert Kersten 
 
 
 
 


